Forderverein der Stadtischen Montessori-
Grundschule Mataréstrasse Aachen

—Satzung-—

Version 1.2 vom 04.05.2007

8 1. Name und Sitz

1.1. Der Verein fuhrt den Namen ,Forderverein der Stadtischen Montessori-
Grundschule Mataréstrasse Aachen®. Er soll in das Vereinsregister

eingetragen werden und fiihrt sodann den Zusatz ,e.V.".

1.2. Sitz des Vereins ist Aachen.

8 2. Zweck

Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Férderung von Bildung und
Erziehung an der Stadtischen Montessori-Grundschule Mataréstrasse in
Aachen. Der Zweck wird verwirklicht durch die Forderung der Lehrtéatigkeit

und des Schullebens insbesondere durch

a.) die Unterstitzung von schulischen Einrichtungen und Veranstaltungen,

Lehrgéngen, Schullandheimaufenthalten und Arbeitsgemeinschaften,
b.) die Anschaffung von Medien, Arbeitsmitteln und padagogischen Materialien

c.) die Forderung padagogischer Zusatzangebote wie musikalische Bildung,

zusatzliche Bewegungsangebote, etc.

d.) die Beschaffung von Mitteln und Einrichtungen zur Gestaltung der

Schulraume sowie des Aul3engelandes
e.) die Unterstitzung und Forderung bedurftiger Kinder

f.) sowie durch sonstige Malinahmen.

§ 3. Gemeinnitzigkeit

3.1. Der Verein verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im

Sinne des Abschnitts ,Steuerbegiinstigte Zwecke* der Abgabenordnung.
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

§ 4.

§ 5.

5.1.

5.2.

5.3.

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschatftliche Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsmafigen Zwecke verwendet

werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd

sind, oder durch Vergutungen begunstigt werden.

Die Vereinsamter sind Ehrendamter.

Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr des Vereins beginnt jeweils zum 1. August eines Jahres

und endet am 31. Juli des Folgejahres.

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede juristische und volljahrige, nattrliche Person
werden, die die Ziele des Vereins unterstitzt.

Die schriftliche Eintrittserklarung ist an den Vorstand zu richten, der die
Entscheidung tber die Aufnahme trifft.

Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrages ist der Vorstand nicht

verpflichtet, dem Antragsteller die Grinde der Ablehnung bekannt zu geben.

Die Mitgliedschaft endet

a.) durch Tod, Verlust der Rechtsfahigkeit des Mitglieds oder Léschung des

Vereins aus dem Vereinsregister

b.) durch Austritt zum Ende eines Geschéftsjahres mittels schriftlicher Erklarung

gegeniber dem Vorstand und unter Einhaltung einer Frist von einem Monat.
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c.) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Vorstandes
ausgeschlossen werden. Der Beschluss muss mit einfacher Mehrheit aller
Vorstandsmitglieder gefasst werden. Als wichtiger Grund ist insbesondere
anzusehen, wenn das Mitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder
in sonstiger Weise den Vereinsinteressen zuwider handelt. Vor dem
endgultigen Beschluss Uber den Ausschluss muss der Betroffene angehdrt

werden.

8§ 6. Mitgliedsbeitrag, Spenden

6.1. Die Mitgliedsbeitrage sind Jahresbeitrage und werden von der

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der Erschienenen festgelegt.

6.2. Der Vorstand kann in begriindeten Fallen den Beitrag ganz oder teilweise

erlassen.

6.3. Der Forderverein nimmt auch von Nichtmitgliedern Spenden entgegen zur
Durchfiihrung der Vereinsaufgaben. Auf Antrag wird Mitgliedern und

Nichtmitgliedern eine Spendenquittung erstellt.

8§ 7. Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
a.) der Vorstand

b.) die Mitgliederversammlung

8§ 8. Vorstand

8.1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und der 2. Vorsitzende und der

Kassenwart. Jeweils zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

8.2. Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewahlt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine
Neu- bzw. Wiederwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes wéhrend
der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied fir den Rest

der Amtsperiode wahlen.
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8.3.

8.4.

§ 0.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
)
g.)

Dem Vorstand obliegt die Geschéftsfiihrung, die Ausfiihrung der Beschliisse
der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermogens im
Sinne der Ziele des Foérdervereins. Sitzungen des Vorstandes finden nach
Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr statt. Der oder die Vorsitzende
beruft den Vorstand schriftlich mit einer Frist von 5 Tagen unter gleichzeitiger
Bekanntgabe einer Tagesordnung ein. Der oder die Vorsitzende muss zu
einer Sitzung einberufen, wenn dies von mindestens zwei

Vorstandsmitgliedern gefordert wird.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlisse mit einfacher Mehrheit.
Alle Vorstandsmitglieder haben Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der 1. Vorsitzende.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einmal im Geschéaftsjahr

einberufen.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt aul3erdem, wenn das
Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder
die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Grinde

beantragen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich mindestens zwei

Wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung.
Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere

Entgegennahme des Jahresberichts

Entgegennahme des Kassenberichts

Wahl der Kassenprufer

Entlastung des Vorstandes

Wahl bzw. Neuwahl des Vorstandes

Festsetzung des Mitgliedbeitrages

Beschlussfassung tiber Satzungsanderungen, Anderung des

Vereinszweckes und Vereinsauflosung
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9.5.

9.6.

Die Beschlisse der Mitgliederversammlung bedtrfen der einfachen Mehrheit
der erschienenen Mitglieder aul3er den Beschlissen tber Satzungsanderung,
Anderung des Vereinszwecks und Vereinsauflésung, fur welche die Mehrheit

von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder erforderlich ist.

Uber die Beschliisse der Mitgliederversammiung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom Schriftfihrer erstellt und vom Versammlungsleiter

unterschrieben wird.

§ 10. Auflésung des Vereins

10.1.

10.2.

Uber die Auflosung des Vereins entscheidet eine zu diesem Zweck

einberufene Mitgliederversammlung.

Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fallt
das gesamte Vermdgen einschlief3lich der von den Mitgliedern gezahlten
Anteile und des gemeinen Werts der Sacheinlagen an das “Aachener-
Montessori-Forum e. V." , der es unmittelbar und ausschlieRlich fur

gemeinnutzige Zwecke zu verwenden hat.

Die Satzung wurde errichtet in der Grindungsversammlung am ..........cccccccvvveveeennns

An dieser Sitzung haben teilgenommen:

Name Unterschrift

Montessori FV Satzung_1.2a.doc Seite 5von 5 Version 1.2 vom 18.05.2007 11:08



	Förderverein der Städtischen Montessori-Grundschule Matarést
	Name       Unterschrift


